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1 Erteilende Zollbehörde

Generalzolldirektion – BWZ

Technisches Referat 2
Gutleutstr. 185
60327 Frankfurt am Main

2 Referenznummer der Auskunft

uvZTA-46970/24-1

3 Antragsteller der Auskunft

Bort GmbH
Am Schweizerbach 1
71384 Weinstadt
DE

Wichtige Hinweise

Alle Angaben in dieser unverbindlichen Zolltarifauskunft, insbesondere der Umsatzsteuersatz, sind 
unverbindlich. Aus dieser unverbindlichen Zolltarifauskunft kann kein Rechtsanspruch auf eine 
entsprechende Einreihung in den Zolltarif hergeleitet werden. 

Die unverbindliche Zolltarifauskunft wird 10 Jahre in einer nationalen Datenbank gespeichert und 
auf ihre Gültigkeit überwacht. Eine längere, unüberwachte Verwendung wird nicht empfohlen.

Zur Bedeutung der Zeichen und Abkürzungen siehe online unter: auskunft.ezt-online.de → Texte →
Abkürzungen. Zur Zitierweise von Erläuterungen siehe online unter: auskunft.ezt-online.de → Texte
→ Inhaltsverzeichnis Erläuterungen → Vorbemerkungen → IV. Zitierweise.

4 Finanzamt und Steuernummer

Finanzamt Waiblingen

9049115175

5 Datum der Auskunft

21.01.2025

6 Zolltarifnummer

6406 9050 90 0

7 Umsatzsteuersatz zum Datum der Auskunft

19 % 

8 Warenbeschreibung

Fersenkissen, sog. BORT Verkürzungsausgleich, Artikelnummer 930 200,
- laut Antrag:
- - annähernd keilförmig,
- - zum Einlegen im Fersenbereich von Schuhen bestimmt,
- - aus Kunststoff (100 % Silikon),
- - herausnehmbar,
- - dient als Ausgleich von Beinlängendifferenzen oder Achillessehnenbeschwerden,
- ohne Hinweise auf Handarbeit.

"Fersenstück, nicht handgearbeitet"

9 Begründung für die Einreihung der Ware

AV 1 / AV 6

10 Datum der Ausstellung und Signatur

Ort Frankfurt am Main Im Auftrag

Datum 21.01.2025 Mutscheller
Dieses Schreiben wurde automatisiert erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.


